
HAUSHALTSSATZUNG 
 

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung  
Ammerthal/Illschwang 

(Landkreis Amberg-Sulzbach) 
für das Haushaltsjahr 2021 

 
I. 
 

Aufgrund des Art. 18 der Verbandssatzung, der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3, Art. 41 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der aktuellen Fassung erlässt der 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Ammerthal/Illschwang folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 
          in den Einnahmen und Ausgaben mit  42.000 EUR 
 
 
und im Vermögenshaushalt 
 
          in den Einnahmen und Ausgaben mit   70.000 EUR 
 
ab. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0 
EUR festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Verwaltungs- und Betriebskostenumlage 
 
Für den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage in 
Höhe von 42.000 EUR festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder wie folgt umgelegt:  
 

Gemeinde Illschwang  = 20.315,40 EUR 
 
 Gemeinde Ammerthal = 21.684,60 EUR 
 
 
 
 



(2) Investitionsumlage 
 
Für den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben 
im Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird eine Investitionsumlage in Höhe von 27.500 EUR 
festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder wie folgt umgelegt:  
 

Gemeinde Illschwang  = 13.301,75 EUR 
 
 Gemeinde Ammerthal = 14.198,25 EUR 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 10.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 

II. 
 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung liegt gemäß Art. 40 KommZG i. V. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung während der Dauer ihrer Gültigkeit im Rathaus der Gemeinde 
Ammerthal, Mühlweg 16 a, 92260 Ammerthal, Kämmerei, innerhalb der Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme bereit. Dort liegt auch der Haushaltsplan vom Tage nach der Veröffentlichung 
der Bekanntmachung öffentlich auf (Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 
Bekanntmachungsverordnung). 
 
 
 
Ammerthal, den 17.09.2021 
 
 
   
 
 
  Dieter Dehling 

Verbandsvorsitzender 
ZWECKVERBAND ZUR ABWASSERBESEITIGUNG  
AMMERTHAL/ILLSCHWANG 

    
 
 
 
 
 
 


